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Verordnung

Gemäß § 44 Abs 4 Steiermärkisches Berufsschulorganisationsgesetz 1979 (StBOG), in der geltenden Fassung wird verordnet:
Aufgrund der Unbenützbarkeit des Schulgebäudes/ eines Katastrophenfalls / zwingender Gründe/im öffentlichen Interesse gelegenen Gründen 
wird an der Landesberufsschule XY 
für alle Klassen 
vom 26.11.2025 12:00 Uhr bis einschließlich 28.11.2025 16:25 Uhr
IKT-gestützter Unterricht ohne physische Anwesenheit in der Schule angeordnet /die Zeit für schulfrei erklärt. 

Inkrafttreten:
Die Verordnung tritt mit 26.11.2025 ab 12:00 Uhr in Kraft und ist durch Aushang im Schulgebäude kundzumachen.
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